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Othmar H a g e n e d e r, Die geisdime Gerimtsbarkeit in Ober- und Nieder­
österreim. Von den Anfängen bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts (For­
smungen zur Gesmimte Oberösterreims 10) Graz-Wien-Köln 1967, Böhlau Ver­
lag [in Komm.], XI u. 342 S. -Der Vf. untersumt in dieser ausgezeidlneten 
Arbeit den Wandel des geistlimen und weltlimen Gerimtsverfahrens unter dem 
Einfluß des römism-kanonisdlen Remts und insbesondere des Delegations­
prozesses, eine Entwicklung, die deutlich mit dem Pontifikat Innocenz' 111. 
einsetzt und das ganze Spätmittelalter andauert. Eine große Menge lokalen 
Materials wurde dabei vorzüglich ausgewertet; freilim muß der Rez. bedauern, 
daß er die Edition der päpstlichen Delegationsreskripte nicht rechtzeitig für 
dieses Bum vorlegen konnte, die viele hier angesdlnittene Fragen noch schärfer 
beleuchten, da die aus der lokalen Empfängerüberlieferung stammenden Ur­
kunden notwendigerweise vom Zufall der Oberlieferung und den in Österreich 
geführten Prozessen abhängen und kein vollständiges Bild vermitteln. Der Vf. 
sdlildert eingehend zahlreiche derartige Delegationsprozesse und die dabei an­
gewandten Smikanen; er weist an vielen Beispielen nam, wie stark solme 
Prozesse, deren Endurteile schwer durchzusetzen waren, von der Smiedsgerimts­
barkeit überlagert wurden, die gerade dem betroffenen Adel angenehmer war 
und bessere Ergebnisse sicherte. Trotz aller Mängel blieb der Delegationsprozeß 
populär, zumal alle anderen Verfahren die gleimen oder nom größere Mängel 
aufwiesen. Nach der Darstellung der päpstlimen Delegationsgerimtsbarkeit 
wendet sim der Vf. (S. 75 ff.) der Funktion der bischöflimen Jurisdiktion zu, 
die durch die Auflösung des germanism-remtlimen Verfahrens und die Ab­
lösung der Gerimtsbarkeit der Diözesansynode durch das päpstlime und bischöf­
lime Delegationsverfahren gekennzeimnet ist. Nam den Feststellungen Hagen­
eders übte der Bismof im behandelten Zeitraum seine Gerimtsbarkeit jeweils 
zur Hälfte persönlim und durm Delegation aus; sein Delegationseeskript glim 
sim dem päpstlichen bis in den Wortlaut an. Auch hier trat die Smiedsgerimts­
barkeit subsidiär ein. Ein weiterer Abschnitt (S. 108 ff.) handelt über die Auf­
nahme des römism-kanonismen Prozesses im Laufe des 13. Jh. Verantwortlim 
für die Rezeption waren die päpstlimen Delegaten; damit wird deutlim, was 
die moderne kanonistisme Forsmung aum sonst namgewiesen hat (obsmon der­
artige Erkenntnisse noch keineswegs in alle Lehrbümer Eingang gefunden haben), 
daß die Frührezeption des römismen Remts in entsmeidender Weise über 
das kanonische Remt, vor allem das Prozeßremt, erfolgte, so daß später für 
die Postglossatoren der Boden längst bereitet war. Als Quelle dienten den 
päpstlimen und bischöflimen Delegaten die Ordines iudiciarii (bes. Tankred 
von Bologna, ca. 1216). Das folgende Kapitel (S. 134ff.) behandelt die kon­
kurrierende Gerimtsbarkeit von geistlimem und landesherrlimem Gerimt. Im 
allgemeinen kam es in Osterreim im 13. u. 14. Jh. zu keinen smarfen Aus­
einandersetzungen; erst im 15. Jh. finden wir gelegentlim derartige Streitfälle. 
Hochinteressant sind die Ausführungen des Vf. über die Einwirkung der päpst­
limen Delegationsgerimtsbarkeit auf die Jurisdiktion des Herzogs. Wie die 
königlimen Delegationsreskripte seit Friedrim 11. (ähnlim aum in Frankreim; 
darüber an anderer Stelle) sim den päpstlimen anglimen, so aum diejenigen 
des Herzogs von Österreim. Hier wird nun die Bedeutung der päpstlimen 
Delegation beim Ausbau der landesherrlimen Gerimtsbarkeit und damit der 
Landesherrsdlafl: ganz o'ffenkundig. Der Vf. hat sim dabei, wie es in der 
österreichisdlen Historiographie heute vielfam üblim ist, auf den Raum Ober­
und Niederösterreims besmränkt; der kirmlim nimt davon zu trennende 
bayerisme Raum zeigt die gleimen Ersdleinungen. Ein wiederum sehr material­
reimes Kapitel (S. 194 ff.) ist der Durmsetzung von V ergleim und Smieds­
gerimtsbarkeit gewidmet; hier wäre vielleimt eingangs eine genauere Dar-




